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Probleme mit der Abrechnung der un-

spezifi schen Provokation, NO, CO und 

P01/Pmax. 

Modifi zierte Abrechnungsvor-

schläge für die Privatabrech-

nung. Musterbrief an Patient 

und Versicherung. Im Streitfall: 

Übernahme der Klagekosten 

durch den Bundesverband der 

Pneumologen.
Seit einiger Zeit häufen sich die Anfra-

gen der Privatversicherungen bezüglich 

der Analogabrechnung von pneumo-

logischen Leistungen. Im Brennpunkt 

steht hier vor allem die unspezifi sche 

inhalative Provokation und die NO-Mes-

sung. 

Zunächst ist dazu zu sagen, dass in der 

GOÄ im §6 Abs. 2 geregelt ist, dass man 

Leistungen, die seit Herausgabe der 

GOÄ neu entstanden sind, abrechnen 

kann: 

§6 (2) Selbständige ärztliche Leis tung-

en, die in das Gebührenverzeichnis 

nicht aufgenommen sind, können ent-

sprechend einer nach Art, Kosten- und 

Zeitaufwand gleichwertigen Leistung 

des Gebührenverzeichnisses berechnet 

werden. 

Der Streit mit den Versicherungen ent-

brennt daran, was „gleichwertig“ ist. Es 

gibt allerdings bei der Bundesärztekam-

mer einige offi zielle Analogbewertungen 

und Abrechnungsempfehlungen (http://

www.baek.de/page.asp? his=1.108.4689). 

Bei der Abrechnung dieser Positionen 

gibt es in aller Regel keine Probleme. In 

unserem Bereich ist hier leider nur die 

Schlafmedizin geregelt. Zur Frage der 

unspezifi schen Provokation haben wir 

eine Stellungnahme der BÄK aus dem 

Jahr 2001, die man bei Versicherungs-

anfragen immer wieder vorlegen sollte. 

Auch für die Messung von CO sowie 

P01/Pmax haben wir eine Stellungnah-

me der BÄK. Brandneu ist eine Stellung-

nahme, dass die analoge Abrechnung 

der NO-Messung mit der GOP615 ange-

messen ist. 

Festzuhalten ist aber, dass es spezielle 

Versicherungsverträge von Privatpati-

enten gibt, die Analogbewertungen ex-

plizit ausschließen. Das Gleiche kann 

für Beihilfeträger und ggf. auch für den 

neuen Basistarif gelten. In diesen Fällen 

kann es sein, dass Analogbewertungen 

nach §6 (2)GOÄ rechtmäßig nicht erstat-

tet werden. Unabhängig davon besteht 

ein Anspruch des Arztes gegenüber dem 

Patienten auf Erstattung. 

Der Vorstand des BdP hat sich noch ein-

mal mit der Problematik befasst und fol-

gendes Vorgehen beschlossen: 

1. Es werden modifi zierte Abrechnungs-

empfehlungen für unspezifi sche Provo-

kation und die Messung von NO, CO und 

P01/Pmax herausgegeben.

2. Empfehlung an alle Kolleginnen und 

Kollegen bei Problemen mit diesen Ab-

rechnungen gegen die Privatversiche-

rungen gerichtlich vorzugehen nach For-

derungsabtretung durch den Patienten, 

sofern eine solche nach dem Versiche-

rungsvertrag des Patienten nicht aus-

drücklich ausgeschlossen ist (in diesem 

Falle müsste der Patient verklagt und 

seiner Privatversicherung der Streit ver-

kündet werden, damit die Gerichtsent-

scheidung auch gegen die Versicherung 

wirkt). Im Fall von generellem vertrag-

lichem Ausschluss von Analogen GOPs 

gem. §6 (2) GOÄ wird vom Gerichtsweg 

abgeraten (gilt für CO, NO und P01/

Pmax).

3. Übernahme aller Anwalts- und Ge-

richtskosten durch den BdP für die 

ersten drei der daraus entstehenden 

Verfahren durch alle Instanzen, wobei 

ein vom BdP bestimmter Anwalt einzu-

schalten ist.
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Wir bitten Sie also in Zukunft die fol-

genden neuen offi ziellen Abrechnungs-

empfehlungen des BdP zu nutzen, au-

ßerdem stellen wir einen Musterbrief 

an den Patienten und die Privatversi-

cherung zur Verfügung, sowie Anlagen 

der BÄK zu allen fraglichen GOPs (auch 

zum Download auf der Website des 

BdP www.pneumologenverband.de im 

Ärztebereich).

Bei der unspezifi schen Provokation ha-

ben wir jetzt bewusst auf eine Analog-

bewertung verzichtet, da die Legende 

der GOP 612 ja voll auch dem Ablauf bei 

der unspezifi schen Provo entspricht. 

Der Mehrfachansatz (der explizit auch 

nicht ausgeschlossen ist) wird nur im 

Sinne einer Abrechnungsbegründung 

erklärt. Das gleiche gilt für die 605a. 

Wir vermeiden damit die Probleme mit 

der Beihilfe und bei Verträgen mit Aus-

schluss von Analogbewertungen!

Bei den Analogbewertungen (NO, CO 

und P01) sei darauf hingewiesen, dass 

es nach §12 Abs. 4 GOÄ formal unzu-

lässig ist die Nummer der GOP zu ver-

ändern, z.B. durch Voranstellen oder 

anhängen eines „A“ bzw. “a“ (z.B. 

A615). Das hat zusätzlich den Vorteil, 

dass EDV-Prüfprogramme der Versiche-

rungen, die nur über die angegebenen 

GOPs arbeiten gar nicht erst anspringen. 

Wenn es EDV-technisch nicht anders zu 

machen ist, ist es aber wohl vertretbar 

eine Kennzeichnung voranzusetzen, 

man muss den Sachverhalt dann ggf. im 

Nachhinein erklären. 

In jedem Fall muss sowohl die Beschrei-

bung der durchgeführten Leistung als 

auch der in der Analogbewertung ver-

wendeten GOP vorhanden sein, damit 

sich Patient und Versicherer ein Bild von 

der Vergleichbarkeit der Leistungen ma-

chen können. 

Es ergibt sich somit in Zukunft folgendes 

Vorgehen, das allen Kolleginnen und 

Kollegen vom Vorstand des BdP emp-

fohlen wird:

1. Abrechnung exakt nach den neuen 

Empfehlungen (siehe Kasten Seite 2).

2. Bei Ablehnung oder Anfrage durch ei-

nen GOÄ-Kostenträger Verwendung des 

Musterbriefes an den Patienten unter 

Beifügung der für die einzelnen GOPs 

passenden Schreiben der BÄK. 

3. Wenn das nicht ausreicht, nach Ab-

tretung der Forderung des Patienten an 

den Pneumologen, gerichtliches Vorge-

hen gegen die Versicherung. Die ersten 

drei Verfahren werden durch den BdP 

fi nanziert, bis zur letzten Instanz. Der 

BdP würde dann einen Anwalt beauftra-

gen, der in der Sache kompetent ist. 

Alternativ könnte auch die Selbstbetei-

ligung einer Rechtsschutzversicherung 

des Pneumologen übernommen wer-

den. 

Wir hoffen, dass wir dann die Sache ein-

mal endgültig regeln können!

Anz. GOP Text F. Preis

2 x 612

Ganzkörperplethysmographie vor und nach 
Applikation pharmakodynamisch wirk-
samer Substanzen 
(zweimaliger Ansatz bei unspezifi scher Pro-
vokation gemäß Bundesärztekammer)

1,8 158,84

3 x 605a

Flußvolumenkurve
(Mehrfachansatz bei mehrstufi ger unspe-
zifi scher Provokation gemäß Bundesärzte-
kammer) 

1,8 44,70

Unspezifi sche inhalative Provokation:

Anz. GOP Text F. Preis

602
CO in der Ausatemluft
§6 (2) GOÄ analog 602 
(Oxymetrische Untersuchung)

1,8 15,95

CO-Messung

Anz. GOP Text F. Preis

605
Messung P01/Pmax 
§6 (2) GOÄ analog 605 (Ruhespirographie)

1,8 25,39

P01/Pmax

Anz. GOP Text F. Preis

615
NO in der Ausatemluft
gem. §6 (2) GOÄ analog 615 
(CO-Diffusionskapazität)

1,6 21,17

NO-Messung

Faktor kann/sollte man so wählen, dass keine zu große Diskrepanz zur Be-

wertung als IGEL-Leistung besteht.
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Frau/Herrn
Patient
Straße
PLZ/Ort

Beanstandung unserer Liquidation durch Ihre Versicherung

Sehr geehrte Frau / Herr  XY,
es tut uns leid, dass es bei der Bearbeitung unserer Rechnung durch Ihre Versicherung Probleme gegeben hat. Wir erläutern im Fol-

genden die einzelnen Positionen:

Anz. GOP Text F. Preis

2 x 612
Ganzkörperplethysmographie vor und nach Applikation pharmakodynamisch 
wirksamer Substanzen 
(zweimaliger Ansatz bei unspezifi scher Provokation gemäß Bundesärztekammer)

1,8 158,84

3 x 605a
Flußvolumenkurve (Mehrfachansatz bei mehrstufi ger unspezifi scher Provokation gemäß 
Bundesärztekammer) 

1,8 44,70

Es handelt sich bei der unspezifi schen bronchialen Provokation um eine komplexe Untersuchung, bei der mehrfach die Lungenfunktion 
mittels Bodypethysmographie gemessen werden muss. Der einmalige Ansatz der Ziffer 612 wird dabei in der Bewertung dem Untersu-
chungsumfang nicht gerecht. Wir haben uns dabei an den beiliegenden Vorschlag der Bundesärztekammer gehalten, nachdem bei dieser 
Untersuchung die Ziffer 612 2mal und die Ziffer 605a ggf. mehrfach je nach Anzahl der Provokationsstufen in Ansatz gebracht werden kann.

CO-Messung

Anz. GOP Text F. Preis

615 NO in der Ausatemluft gem. §6 (2) GOÄ analog 615 (CO-Diffusionskapazität) 1,8 15,95

Hier wurde gemäß §6 Abs. 2 GOÄ eine sogenannte Analogbewertung vorgenommen, bei der für eine nicht in der GOÄ enthaltene 
eigenständige Leistung eine gleichwertige andere Leistung in Ansatz gebracht wurde. Die Gleichwertigkeit der Leistung wurde von 
der Bundesärztekammer bereits bestätigt. (s. beiliegende Stellungnahme der BÄK)

P 01/Pmax

Anz. GOP Text F. Preis

605 Messung P01/Pmax §6 (2) GOÄ analog 605 (Ruhespirographie) 1,8 25,39

Hier wurde gemäß §6 Abs. 2 GOÄ eine sogenannte Analogbewertung vorgenommen, bei der für eine nicht in der GOÄ enthaltene 
eigenständige Leistung eine gleichwertige andere Leistung in Ansatz gebracht wurde. Die Gleichwertigkeit der Leistung wurde von 
der Bundesärztekammer bereits bestätigt. (s. beiliegende Stellungnahme der BÄK)

Stickstoffmonoxyd NO in der Ausatemluft

Anz. GOP Text F. Preis

615 NO in der Ausatemluft gem. §6 (2) GOÄ analog: 615 (CO-Diffusionskapazität) 1,6 21,17

Hier wurde gemäß §6 Abs. 2 GOÄ eine sogenannte Analogbewertung vorgenommen, bei der für eine nicht in der GOÄ enthaltene 
eigenständige Leistung eine gleichwertige andere Leistung in Ansatz gebracht wurde. (s. beiliegende Stellungnahme der BÄK)

Sie sollten Ihrer Versicherung dieses Schreiben zusenden und sie gleichzeitig fragen, ob Ihr Versicherungsvertrag Analogbewer-
tungen gem. §6 GOÄ generell ausschließt. Das würde dann allerdings bedeuten, dass Ihr Versicherungsschutz viele neue Leistungen, 
die z.T. schon in der neuen Kassengebührenordnung enthalten sind, nicht abdeckt. 
Da wir keinen Fehler in unserer Abrechnung entdecken konnten, müssen wir leider auf der Zahlung der gesamten Rechnung bestehen. Dabei 
geht es uns nicht um den Betrag an sich, sonder darum, dass hier der Vorwurf der Falschabrechnung entkräftet wird. Wir werden deshalb die 
Sache unbedingt, notfalls auch gerichtlich, weiter verfolgen. Um Ihnen die dadurch verbundenen Unannehmlichkeiten zu ersparen, können 
Sie uns auch Ihre Forderung an die Versicherung abtreten, sofern eine Abtretung des Erstattungsanspruchs nach Ihrem Versicherungsvertrag 
nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. Wir würden dann die Sache direkt mit Ihrer Versicherung regeln und Sie nicht weiter damit belästigen. 

Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. XY

Musterbrief an Patienten bei Beanstandung der Abrechnung (bitte je nach beanstandeten GOPs anpassen) 
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Stellungnahme der Bundesärztekammer (Quelle: Bundesärztekammer)
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Ihre Vorteile als PneumoMed Mitglied:

ü stärke Verhandlungsmacht bei regionalen und bundesweiten Verhandlungen

ü Sie nutzen die Verhandlungserfahrungen Ihrer Genossen

ü exklusive Sonderkonditionen bei ausgewählten Einkaufsaktionen

ü Unterstützung Ihrer regionalen Geschäftsentwicklung

ü regional handlungsfähige, bundesweit organisierte Genossenschaft

Aufnahmeantrag PneumoMed Mitglied (Einzelpersonenantrag)

____________________________________________________ Hiermit möchte ich einen Anteil der PneumoMed eG

Titel, Vorname, Nachname     zeichnen.

        Außerdem möchte ich weitere _____ Anteile

____________________________________________________ (max. 4 Anteile) zu je 500 Euro zeichnen.

Straße, Nr.

     

____________________________________________________ ___________________________________________

PLZ, Ort       Ort, Datum

____________________________________________________ ___________________________________________

Bundesland       Unterschrift

Antrag per Fax an:  07321 94 98 19   per Post an:  PneumoMed eG Geschäftsstelle, 

        Hainenbachstraße 25, 89522 Heidenheim

Stellungnahme der BÄK
zur Analogen Bewertung nach GOÄ;

NO der Atemluft


